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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1973

Norm

ABGB §449

ABGB §451e

GBG §14 Abs2

AGBKr Pkt17 Abs2

AGBKr Pkt17 Abs4

Rechtssatz

Eine Ausdehnung der Haftung eines Grundpfandes iS des Pkt 17 Abs 2 und 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

der österr. Kreditinstitute ist ohne entsprechende Pfandrechtseinverleibung mit der Bestimmung des § 451 Abs 1

ABGB unvereinbar. Die Absätze 2 und 4 der zitierten Geschäftsbedingungen können sich nur auf Sicherungsobjekte

beziehen, die zum beweglichen Vermögen des Schuldners gehören.
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